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Verpflichtung der Ausbildungsträger (praktische Aus bildung) 

 

aus: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg, „Ausbildung und 

Prüfung in der Altenpflege“  

dort unter „VII.6 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbild ung“ 

Der Träger der praktischen Ausbildung hat 

1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, 

zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in 

der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. dem Schüler kostenlos die Ausbildungsmittel, Ins trumente und 

Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur praktisc hen Ausbildung und 

zum Ablegen der jeweils vorgeschriebenen Prüfung er forderlich sind, 

3. sicherzustellen, dass die praktische Ausbildung gemäß § 4 Abs. 3 AltPflG 

durchgeführt wird. 

 

Dazu auch § 15 Abs. 1 AltPflG: 

„(1) Der Träger der praktischen Ausbildung hat  

1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich 

und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der 

vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. der Schülerin und dem Schüler kostenlos die Ausb ildungsmittel, 

Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur praktischen 

Ausbildung und zum Ablegen der jeweils vorgeschrieb enen Prüfung 

erforderlich sind, 

3. sicherzustellen, dass die praktische Ausbildung gemäß § 4 Abs. 3 durchgeführt 

wird. 

(2) …“ 

 

 


